
Alumnivereinsgründung im DFH-Netzwerk 

Studierende und Absolventen eines DFH-Studiengangs können für diesen einen Alumniverein 

gründen. Hierfür sind folgende Etappen zu beachten: 

1) Förderantrag für die Vereinsgründung bei der DFH stellen. Dieser Förderantrag ist von einem 

der beiden DFH-Programmbeauftragten des Studiengangs zu unterzeichnen. 

2) Sofern der Förderantrag den Förderrichtlinien der DFH entspricht, bestätigt die DFH Ihnen 

die Förderbarkeit und stellt einen Zuwendungsvertrag aus, der dem Antragsteller in 

zweifacher Ausführung per Post zugeschickt wird. 

3) Sobald ein unterschriebenes Exemplar des Zuwendungsvertrags bei der DFH eingegangen ist, 

kann die Auszahlung angewiesen werden. Solange der Verein noch nicht über ein 

Vereinskonto verfügt, kann alternativ ein Konto der Hochschule angegeben werden. Bitte 

klären Sie dies im Vorfeld unbedingt mit der Buchhaltung Ihrer Hochschule ab, damit die 

Gelder Sie auch tatsächlich erreichen! 

4) Das Gründung kann erfolgen (ggf. Gründungsveranstaltung sowie Eintragung ins 

Vereinsregister und die Eröffnung eines Bankkontos für den Verein).  

5) Der gegründete Verein sendet der DFH spätestens drei Wochen nach der Gründung einen 

Verwendungsnachweis zu, sowie eine Kopie des Vereinsregisterauszugs.  

6) Der Alumniverein kann anschließend einen weiteren Förderantrag für alle weiteren Alumni-

Projekte im laufenden Kalenderjahr nach dem regulären Verfahren stellen, sofern nicht die 

Maximalfördersumme von 2 500 Euro bereits für die Gründung verwendet wurde. 


